            

Steuerliche Behandlung von Sponsoreinnahmen der gemeinnützigen Körperschaft (Verein – Stiftung)
Grundsätzlich werden drei unterschiedliche Fälle des Sponsoring unterschieden:
	G* wirkt aktiv an Werbemaßnahme mit

Volle Besteuerung

Einnahme wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
	G gestattet Nutzung d.Namens zu Werbezweck

Einnahme aus Vermögensverwaltung

Körperschaftssteuer:

Befreit gem. § 14 S. 3 AO

Umsatzsteuer:

Ermäßigter Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG

Freie Rücklage:

Als Einnahme aus Vermögensverwaltung Berücksichtigung bei Rücklagenbildung gem. 
§ 58 Nr. 7a AO


	G weist auf Förderung o. besondere Hervorhebung 

Sonstige steuerfreie Einnahme

Körperschaftssteuer:

Befreit Anwendungserlass zu § 64 Abs. 1 AO – Ziff. 9 Abs. 2

Umsatzsteuer:

Ermäßigten Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8a S. 1 UStG (für Leistungen gemeinnütziger Körperschaften) aufgrund OFD Verfügung (s. Anlage)

Bei Berechnung der Rücklage gem. § 57 Nr. 7a AO nicht zu berücksichtigen (1/3 Rücklage)

10 % Rücklage möglich

* Gesponsorte


.



